
  DRUCKSACHE BaUStA-26/003 
 

B E S C H L U S S V O R L A G E  

Dezernat / Amt Verantwortlich Tel.Nr. Datum 

V / Stadtplanungsamt Herr Jerusalem 4100 28.01.2026 

Betreff: 

Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften „Sporthalle Wirthstraße“, Plan-Nr. 5-128 
(Landwasser) – Beschleunigtes Verfahren gemäß § 13a Baugesetzbuch (BauGB) 
a) Aufstellungsbeschluss 
b) Beschluss der Planungskonzeption für die frühzeitige Öffentlichkeits- und Behörden-

beteiligung 
 
 
Beratungsfolge  

 
Sitzungstermin 

 
Öff. 

 
N.Ö. 

 
Empfehlung 

 
Beschluss 

BaUStA 04.02.2026 X   X 

 
Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO): nein 

  

Abstimmung mit städtischen Gesellschaften: nein 

  

Finanzielle Auswirkungen: nein 

Beschlussantrag: 

1. Der Bau-, Umlegungs- und Stadtentwicklungsausschuss beschließt gemäß der 
Drucksache BaUStA-26/003 die Aufstellung eines Bebauungsplans gemäß § 13a 
BauGB im Stadtteil Landwasser für einen Teilbereich  

 
des Grundstücks Flst.Nr. 8780/1 sowie des Grundstücks Flst.Nr. 8779 (Wirthstraße) 

 
begrenzt 

 
- im Norden durch den Bahnsteig der S-Bahn-Haltestelle „Landwasser“ und das 

im Bau befindliche Ballspielfeld Wirthstraße, 
- im Osten durch die Einmündung zum Waldweg (Große Richtstatt), 
- im Süden durch die Wirthstraße sowie 
- im Westen durch den Gehweg zur S-Bahn-Haltestelle „Landwasser“. 

 
Bezeichnung: Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften „Sporthalle Wirth-
straße“, Plan-Nr. 5-128 
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2. Der Bau-, Umlegungs- und Stadtentwicklungsausschuss beschließt die Planungs-
konzeption für den Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften „Sporthalle Wirth-
straße“, Plan-Nr. 5-128, gemäß der Nr. 3 der Drucksache BaUStA-26/003 als 
Grundlage für die frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung. 
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Anlagen: 
1. Lage des Plangebiets 
2. Abgrenzung des Plangebiets 
3. Protokoll der Umwelterheblichkeitsprüfung (UEP) 
4. Standortsuche Sporthalle - Übersicht Alternativstandorte 
 
 
1. Lage und Abgrenzung des Plangebiets 

 
Das ca. 0,35 ha große Plangebiet befindet sich im Stadtteil Landwasser. Es wird im 
Norden durch den Bahnsteig der S-Bahn-Haltestelle „Landwasser“ und das im Bau 
befindliche neue Ballspielfeld Wirthstraße, im Osten durch die Einmündung zum Wald-
weg (Große Richtstatt), im Süden durch die Wirthstraße und im Westen durch den Zu-
gang zum Bahnsteig der S-Bahn Haltestelle begrenzt. 
Die Lage des Plangebiets und die Abgrenzung des Geltungsbereichs des Bebauungs-
plans sind in den Anlagen 1 und 2 dieser Drucksache dargestellt. 

 
Das Plangebiet befindet sich im Eigentum der Stadt Freiburg.  

 
 

2. Ausgangslage 
 
Am Standort der Freien Christlichen Schule im Stadtteil Landwasser existiert derzeit 
keine Sporthalle, es sind lediglich zwei Bewegungsräume und ein Sportplatz vorhan-
den. Der Bedarf nach einer Sporthalle ist dementsprechend gegeben. Durch die Errich-
tung einer Sporthalle kann zudem das soziale Angebot im Stadtteil unterstützt werden, 
indem durch die Doppelnutzung neben dem Schulsport neuer Raum für den Vereins-
sport geschaffen wird.  

 
Ursprünglich war eine Fläche für die Errichtung einer Sporthalle innerhalb des Bereichs 
des Bebauungsplans „Wirthstraße“, Plan-Nr. 5-122, vorgesehen (siehe Drucksache  
G-23/077). Bei der Aufstellung dieses Bebauungsplans hatte sich jedoch gezeigt, dass 
am ursprünglich vorgesehenen Standort der Baumbestand so wertvoll ist, dass dieser 
erhalten werden soll. Daher wurde der ursprünglich vorgesehene Standort aus dem 
Bereich des Bebauungsplans herausgenommen und der Geltungsbereich verkleinert. 
In der Folge wurde für die Sporthalle und den Bolzplatz ein Alternativstandort im 
Stadtteil Landwasser gesucht. Eine Übersicht der untersuchten Alternativstandorte ist 
in Anlage 4 dieser Drucksache dargestellt. Nach der Prüfung wurde der Standort an 
der S-Bahn-Haltestelle „Landwasser“ auf dem Flst.Nr. 8780/1 ausgewählt.  

 
Diese Fläche wurde im Zuge der S-Bahn-Sanierung in den Jahren 2019/2020 gerodet 
und als Baustellenzwischenlager genutzt. Derzeit wird die Fläche nicht genutzt. 
Der Bebauungsplan „Landwasser Mitte II“, Plan-Nr. 5-43, setzt für die Fläche einen 
Waldparkplatz fest, der jedoch nie umgesetzt wurde. Da der Bau einer Sporthalle nicht 
den Grundzügen des bislang geltenden Bebauungsplans entspricht, bedarf es der Auf-
stellung dieses Bebauungsplans. 
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3. Städtebauliche Zielsetzung 
 
Die städtebauliche Zielsetzung des Bebauungsplans ist die Schaffung der planungs-
rechtlichen Grundlage für die Errichtung einer 2-Feld-Sporthalle.  
Berücksichtigt wird auch die geplante Mobilitätsdrehscheibe zwischen der Wirthstraße 
und der S-Bahn-Haltestelle „Landwasser“. Es sind Radabstellanlagen, Parkplätze und 
ein Car-Sharing-Angebot vorgesehen. Die benötigten Stellplätze für die Sporthalle 
werden in diesem Bereich untergebracht. 

 
 

4. Bebauungsplanverfahren 
 
Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt. 

 
 

5. Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 
 
Der Flächennutzungsplan 2020 (FNP 2020) stellt für den genannten Bereich eine Ver-
kehrsfläche (geplant) dar. Aufgrund der Größe des Bebauungsplans mit ca. 0,35 ha ist 
keine Änderung des Flächennutzungsplans erforderlich. 

 
 

6. Umweltbelange 
 
Die zu berücksichtigenden und zu erwartenden Umweltbelange im Rahmen des Be-
bauungsplanverfahrens sowie der für den Bebauungsplan bestehende Untersuchungs-
bedarf wurden im Rahmen der Umwelterheblichkeitsprüfung (UEP) als Scopingtermin 
zum Bebauungsplan am 24.02.2023 ermittelt (siehe Anlage 3 dieser Drucksache). 

 
Aufgrund der Planung sind Beeinträchtigungen für die Schutzgüter Boden, Grundwas-
ser, Luft / Klima sowie Tiere und Pflanzen zu erwarten. Das Plangebiet grenzt an das 
Schutzgebiet „Mooswälder bei Freiburg“ (Flora-Fauna-Habitat-, Vogelschutz- und 
Landschaftsschutzgebiet) an. Zudem sind streng geschützte Mauereidechsen entlang 
der S-Bahnlinie und in den angrenzenden Böschungen bekannt. Die Belange der Um-
weltplanung, insbesondere der angrenzenden Schutzgebiete und streng geschützter 
Arten, werden in den beauftragten Umweltgutachten und der Zeitplanung des Bebau-
ungsplans beachtet und durch entsprechende Vermeidungs-, Minderungs- und CEF-
Maßnahmen gelöst. 

 
Das aktuell geltende Gebäude-Energie-Gesetz sieht vor, dass Nichtwohngebäude mit 
einem Effizienzhaus-Standard 55 gebaut werden. Der im Protokoll zur UEP von 2023 
angegebene Freiburger Effizienzhaus-Standard 70 kommt zwischenzeitlich nicht mehr 
zur Anwendung, da die hier formulierten Anforderungen mittlerweile unter den gesetz-
lichen Anforderungen liegen. 
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Nach § 4 Abs. 3 Landesbauordnung ist zu Gebäuden ein Waldabstand von 30 Metern 
einzuhalten. Dieser Abstand wird voraussichtlich mit der geplanten Zwei-Feld-Halle in 
Richtung S-Bahn-Trasse unterschritten. Von dem vorgeschriebenen Waldabstand 
kann aber u.a. dann abgewichen werden, wenn konkrete Gefahren für das Gebäude 
bzw. den Wald ausgeschlossen werden können, zum Beispiel indem der angrenzende 
Wald als Niedrigwald bewirtschaftet wird.  

 
 

7. Erbbaurechtvertrag 
 
Das städtische Grundstück für die Sporthalle soll an die Freie Christliche Schule im 
Erbbaurecht vergeben werden. Hierzu wird zu gegebener Zeit eine separate Drucksa-
che eingebracht. 

 
 

8. Finanzielle Rahmenbedingungen 
 
Von städtischer Seite ist ein jährlicher Zuschuss an die Freie Christliche Schule von  
340 T€ für 10 Jahre, beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026, für den Hallenneubau 
vorgesehen. Die Beträge sind im Doppelhaushalt 2025/2026 und in der mittelfristigen 
Finanzplanung eingeplant. Im Gegenzug werden Nutzungszeiten für den Breitensport 
vertraglich gesichert. 

 
 

9. Ausblick 
 
Als nächster Verfahrensschritt wird die Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung erfolgen (voraussichtlich 1. Halbjahr 2026). Anschließend 
soll mit der Entwurfsplanung für die Sporthalle begonnen werden, auf deren Grund-
lage der Bebauungsplanentwurf vorbereitet wird. 

 
 

Ansprechperson ist Herr Stoll, Stadtplanungsamt, Tel.: 0761/201-4121. 
 
 
 

- Bürgermeisteramt - 
 

































 Anlage 4 zur DRUCKSACHE BaUStA-26/003
Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften 

"Sporthalle Wirthstraße", Plan-Nr. 5-128
Standortsuche Sporthalle - Übersicht Alternativstandorte  
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